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Werkstattbericht: Die Heilbronner  
Kommunalverwaltung im Nationalsozialismus1

Daniela Johannes

„Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass die Beamten der Stadt Heilbronn […] 
in die Partei gezwungen wurden […].“2

Einleitung

Bekannte Zitate aus der Heilbronner Historiographie deuten in eine ähnliche Rich-
tung wie das hier als Überschrift ausgewählte, das im Kontext der Spruchkammer-
tätigkeit entstand. Heilbronn galt den Nationalsozialisten vor 1933 als „ein schwer 
zu bearbeitendes Gebiet“3, als SPD-Hochburg, in der die NSDAP nur schwer Fuß 
fassen konnte.4 Auch die Wahlergebnisse bis 1933 zeigen dies eindeutig, so schnitt 
die NSDAP bei den Reichstagswahlen 1930 im Vergleich zu den 35 Wahlkreisen 
im Reich in Heilbronn mit am schlechtesten ab und noch in der Reichstagswahl im 
März 1933 unterlag die NSDAP in der protestantisch geprägten Industriestadt der 
SPD mit 27 Stimmen.5 Die vielzitierte Aussage des von den Nationalsozialisten ein-
gesetzten6 Bürgermeisters Heinrich Gültig aus seiner Antrittsrede im Jahr 1933: „Es 
muß gelingen, aus dem einst liberalistisch-marxistischen roten Heilbronn eine brau-
ne Hochburg zu schaffen […]“7 beschreibt deren offenbares Dilemma und deutet 
bereits die Bereitschaft zur Druckausübung an. Für diese war insbesondere auch der 

1 Das Promotionsvorhaben im Auftrag des Stadtarchivs Heilbronn wird von Prof. Dr. Frank Engehausen 
von der Universität Heidelberg betreut.

2 StadtA Heilbronn, B025-719, Bl. 26
3 Wilhelm Kuhlmann in seinem Bericht an Wilhelm Murr, StA Ludwigsburg, PL 501, Bü 2, zitiert nach 

SchlöSSer, NSDAP (2003), S. 282.
4 Vgl. auch Schrenk, 1933 (2013), S. 264 f.
5 Vgl. Schrenk, 1933 (2013), S. 265. Generell verlief der Aufstieg des Nationalsozialismus in Württem-

berg zunächst langsamer als andernorts, vgl. bAcher / brAun, Machtübernahme (2019), S. 565 ff.
6 Der seit 1921 der Stadt vorstehende parteilose Emil Beutinger wurde abgesetzt und am 26. Juli auf 

Grundlage des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums in den Ruhestand versetzt, 
Gültig wurde zunächst als Staatskommissar und am 16. August 1933 zum neuen Oberbürgermeister 
ernannt. Vgl. ausführlich SchlöSSer, NSDAP (2003), S. 288 f.

7 Heilbronner Tagblatt vom 22. September 1933, S. 5, zitiert nach SchlöSSer, NSDAP (2003), S. 292
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1932 neu ins Amt gelangte Kreisleiter Richard Drauz bekannt, dessen Ruf bezüglich 
seines rabiaten Vorgehens und Fanatismus in Württemberg verbreitet war.8 

Trotz dieser schwierig scheinenden Ausgangslage erfolgte die Machtübernah-
me auch in Heilbronn mit durchschlagender Wirkung und die NSDAP setzte sich 
wie von Gültig angekündigt durch.9 Sowohl das Zitat des Oberbürgermeisters als 
auch bereits veröffentlichte Aufsätze zur Machtübernahme10 und zur Heilbronner  
NSDAP11 lassen die zentrale Frage aufkommen, welche Rolle dabei die Stadtverwal-
tung und deren Personal bei der Durchsetzung der NS-Herrschaft vor Ort spielten.

Das hier vorzustellende Dissertationsprojekt hat sich daher zum Ziel gesetzt, die 
Verwaltungspraxis als Teil der Herrschaftsausübung in den Fokus weitergehender 
Forschungen zu rücken, um, an den aktuellen Forschungsdiskurs anknüpfend, 
Strukturen sowie Handlungsfelder in der Heilbronner Kommunalpolitik aufzuzei-
gen und somit einen Beitrag zu leisten, das Funktionieren der nationalsozialistischen 
Diktatur vor Ort zu erfassen. 

Die Bedeutung der protestantisch geprägten Industriestadt für ein solches Projekt 
liegt hierbei in ihrer Größe und Wichtigkeit innerhalb Württembergs – sie stellte 
mit etwa 60.000 Einwohnern im Jahr 1933 die drittgrößte Stadt des Landes dar.12 
Trotzdem fehlt es bislang an einer umfassenden Darstellung der Heilbronner NS-
Geschichte unter moderner Fragestellung. Neben der Heilbronner Chronik13 sind 
seither hauptsächlich Studien zu unterschiedlichen Detailaspekten und Personen er-
schienen, auf die mit dem Dissertationsvorhaben aufgebaut werden kann. Die Heil-
bronner Kommunalverwaltung im Nationalsozialismus hat bislang in der Forschung 
kaum Aufmerksamkeit gefunden, auch weil zentrale Quellenbestände zur Heilbron-
ner NS-Geschichte durch Kriegseinwirkungen zerstört wurden.14 Zum anderen 
nahmen die Bombardierungen lange Zeit eine bedeutende Rolle innerhalb der Stadt-
geschichte und des kollektiven Bewusstseins ein. Andere Zugänge und Perspektiven 
wurden somit überlagert beziehungsweise schienen nicht durchführbar.

Auch wenn die kriegsbedingten Quellenverluste nicht zu unterschätzen sind, 
konnte durch Vorarbeiten im Rahmen einer vom Stadtarchiv 2015/2016 veranlass-
ten Machbarkeitsstudie gezeigt werden, dass zum einen die Sichtung der Überliefe-
rungen des Heilbronner Stadtarchivs unter neuer Fragestellung sinnvoll ist.15 Zum 
anderen ermöglichen Ersatzüberlieferungen unterschiedlicher Archive, wie Bestände 
des Bundesarchivs Berlin, Bestände im Staatsarchiv Ludwigsburg, Hauptstaatsarchiv 

8 Vgl. auch SchlöSSer, NSDAP (2003), S. 286 sowie SchlöSSer, Drauz (1999)
9 Vgl. Schrenk, 1933 (2013) sowie SchlöSSer, NSDAP (2003)
10 Schrenk, 1933 (2013)
11 SchlöSSer, NSDAP (2003)
12 StadtA Heilbronn, A028-40
13 Vgl. Chronik Bd. 4 (2001) und 5 (2004)
14 Vgl. Chronik Bd. 4 (2001), S. XI
15 Vgl. johAnneS, Heilbronn (2016)



453

Heilbronner Kommunalverwaltung im Nationalsozialismus 

Stuttgart sowie im International Tracing Service in Bad Arolsen, weitergehende For-
schungen, wie der vorliegende Band bereits zeigen kann.

Für den vorliegenden Werkstattbericht wurden einzelne Beispiele aus der aktu-
ellen Quellenarbeit ausgewählt, um insbesondere anhand von Spruchkammerakten 
sowohl Möglichkeiten als auch Schwierigkeiten in ihrer Aussagekraft auf die Beur-
teilung der Verwaltungsarbeit zu veranschaulichen. Sie zeigen im Kleinen, inwieweit 
in der Verwaltungspraxis durchaus Raum für politische Einflussnahme gegeben war 
und dass die Akteure und deren Netzwerke hierbei eine verschärfende oder mildern-
de Rolle ausüben konnten. Des Weiteren wird deutlich, dass die Druckausübung 
durch die Heilbronner „Doppelspitze“ Gültig und Drauz hierbei stets präsent und 
deren Ausmaß zu hinterfragen ist. 

Zur Einbettung der Fallbeispiele werden im Folgenden zunächst der aktuelle For-
schungsdiskurs und die Fragestellung des Projektes knapp vorgestellt.

Kommunalverwaltung und NS-Herrschaft

Die vielzitierte Feststellung Max Webers: „Herrschaft ist im Alltag primär 
Verwaltung“16 betont zum einen die Sachlichkeit des nüchternen Verwaltungs-
handelns, zum anderen die Wichtigkeit desselben für das Funktionieren der Herr-
schaft.17 Die Betrachtung des Verhältnisses von Herrschaft und Verwaltung hat im 
Forschungsdiskurs eine starke Wandlung und einen Perspektivwechsel erfahren – die 
„wesentliche[n] Rolle der Kommunen bei der Durchsetzung und Aufrechterhaltung 
des NS-Regime“18 wurde lange Zeit unterschätzt.19 Es wurde die Forderung laut, 
„die Rolle der Stadtverwaltungen im NS-Regime einer grundsätzlichen Neubewer-
tung zu unterziehen.“20

Im Zuge dessen entstanden zahlreiche Studien, die sich der lokalen Verwaltungs-
praxis widmeten und aufzeigten, dass „die Stadtverwaltungen als eigenständige und 
wirkungsmächtige Akteure im Regime ernst genommen“21 werden müssen, sie kei-

16 Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (1976), S. 126, zitiert nach klöckler, Selbstbehauptung (2012), 
S.15; Vgl. auch gotto, Nationalsozialistische Kommunalpolitik (2006), S. 4.

17 Vgl. mecking / WirSching, Stadtverwaltung als Systemstabilisierung (2005), S. 1
18 mecking / WirSching, Stadtverwaltung als Systemstabilisierung (2005), S. 4
19 Vgl. hierzu auch klöckler, Selbstbehauptung (2012), S. 15. Konstatierte die ältere Forschung noch die 

Destruktion der kommunalen Selbstverwaltung durch das NS-Regime und betonte die schwindende 
politische Einflussnahme der Kommunen unter dem Berliner Zentralismus und durch Konkurrenz der 
parteipolitischen Organisationen vor Ort, fand in der neueren NS-Kommunalgeschichte ein „Paradig-
menwechsel“ statt. Vgl. rAbe, Stadt und das Geld (2017), S. 16.

20 mecking / WirSching, Stadtverwaltung als Systemstabilisierung (2005), S. 12; vgl. außerdem gotto, 
Nationalsozialistische Kommunalpolitik (2006), S. 13.

21 mecking / WirSching, Stadtverwaltung als Systemstabilisierung (2005), S. 6 sowie rAbe, Stadt und 
das Geld (2017), S. 16.
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neswegs „gleichgeschaltet“ und ihrer Handlungsspielräume beraubt wurden. Wolf 
Gruners konnte beispielsweise in Bezug auf die Judenverfolgung die „wechselseitige 
Dynamisierung von lokaler und zentraler Politik“22 herausarbeiten und sprach den 
Kommunen dabei einen maßgeblichen Anteil an der Radikalisierung zu, wobei die Ak-
teure der Stadtverwaltung gar als Impulsgeber wirkten.23 Darüber hinaus entstanden in 
den letzten Jahren weitere Spezialstudien zu Themen wie Zwangsarbeit, Wohnungspoli-
tik, Gesundheitswesen24, Finanzwesen25 und Sozialpolitik.26 

Hierbei zeigte sich, dass Kommunalverwaltungen, trotz des zumeist ausbleiben-
den umfassenden Personalaustausches27, „eigenständige Handlungsräume behiel-
ten“ und „neue Tätigkeitsfelder erschlossen, die sie aktiv, selbständig und dynamisch 
ausfüllten“.28 Diese Handlungsfelder konnten oftmals nur auf Kosten „politisch-
ideologischer Konformität“ und bei „vorauseilendem Gehorsam“ bewahrt werden.29 
Auch Bernhard Gotto30 stellt bei der Untersuchung der Augsburger Stadtverwaltung 
fest, dass dort in verstärktem Umfang „Zusammenarbeit zwischen Partei, Verwal-
tung und anderen lokalen Macht- und Interessengruppen“ statt „zermürbende[n] 
Grabenkämpfe[n]“31 erkennbar sind. Als ein Ergebnis resümiert er, dass die „Ko-
ordinationsleistungen der Kommunen […] dabei halfen, die Gesellschaft zu durch-
dringen, und damit […], die Diktatur ‚veralltäglichten‘“.32 

Jürgen Klöckler bezeichnet dieses Phänomen bezogen auf die Konstanzer Stadt-
verwaltung als „Selbstbehauptung durch Selbstgleichschaltung“33 und identifiziert 
ein lokales Netzwerk der Verwaltungs-, Partei- und Verfolgungsapparate, welches 

22 gruner, NS-Judenverfolgung (2000); gruner, Öffentliche Wohlfahrt (2002).
23 gruner, NS-Judenverfolgung (2000), S. 125, außerdem: gruner, Kommunen (2011), S. 204. Auch 

Rüdiger Fleiter erkannte bei den Untersuchungen zur Stadtverwaltung Hannovers deren zentrale Rolle 
bei der Judenverfolgung und bekräftigte Gruners These der wechselseitigen Verstärkung von lokalen 
und zentralen Initiativen, vgl. auch WirSching, Rezension (2006).

24 Beispielsweise chriStiAnS, Amtsgewalt (2013)
25 Vgl. die Dissertation von Paul-Moritz Rabe, die sich dem Zusammenhang von Haushaltspolitik und 

NS-Herrschaft in München widmet. Sie kann aufzeigen, wie eng kommunale Haushaltspläne mit ad-
ministrativen Tätigkeiten sowie politischen Aushandlungsprozessen verflochten waren. rAbe, Stadt und 
das Geld (2017), hier S. 12; vgl. buggeln, Rezension (2017). Außerdem holly, Gestaltungsspielräume 
(2005).

26 Vgl. gotto, Nationalsozialistische Kommunalpolitik (2006), S. 13
27 Vgl. mecking / WirSching, Stadtverwaltung als Systemstabilisierung (2005), S. 9, Ergebnis u.a. für die 

Städte Augsburg, Frankfurt a. M., Münster.
28 mecking / WirSching, Stadtverwaltung als Systemstabilisierung (2005), S. 6
29 mecking / WirSching, Stadtverwaltung als Systemstabilisierung (2005), S. 6
30 gotto, Nationalsozialistische Kommunalpolitik (2006). Außerdem: gotto, Stabilisierung (2005).
31 gotto, Nationalsozialistische Kommunalpolitik (2006), S. 12
32 Vgl. rAbe, Stadt und das Geld (2017), S. 165 f., sowie gotto, Nationalsozialistische Kommunalpolitik 

(2006), bes. S. 423.
33 klöckler, Selbstbehauptung (2012), S. 15, sowie: klöckler, Südwestdeutsche Städte (2008), S. 127 

und klöckler, Konstanzer Stadtverwaltung (2019), S. 90.
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das nationalsozialistische Herrschaftssystem „mit eigenen Steuerungsmechanismen 
auf der Mikroebene“34 bildete. Darüber hinaus kommt er auch für Konstanz zum 
Ergebnis, dass die dortige Verwaltung innerhalb kurzer Zeit als „tragende Säule staat-
lichen Handelns“ geschlossen „dem Führer entgegen“ arbeitete und „NS-Vorgaben in 
praktisches Verwaltungshandeln“35 umsetzte.

Die systemstabilisierende Funktion von Stadtverwaltungen bei „unverkennbaren 
Tendenzen der Selbstmobilisierung“36 betont auch Robert Neisen in seinem 2019 
erschienenen Aufsatz im Tagungsband „Kommunen im Nationalsozialismus“: Be-
amte seien „das Zünglein an der Waage, das einer durchaus fragilen und keineswegs 
allseits begrüßten Herrschaft die nötige Effizienz und zumindest partielle Leistungs-
fähigkeit verlieh“.37 

Kommunalverwaltungen sind im aktuellen Diskurs dementsprechend nicht als 
„widerspruchslose Vollstrecker des übergeordneten Willens“, sondern als „aktiver Teil 
nationalsozialistischer Machtausübung“38 zu sehen, womit die lange Zeit verbreitete 
These von Dichotomie von Staat und Partei als überholt gelten kann. Sie wich der 
Einschätzung eines dynamischen Herrschaftsverständnisses, welches von ständiger 
Macht- und Kompetenzverschiebungen geprägt war und bei dem die Kommunen 
erheblich zur „Leistungskraft des NS-Regimes“39 beitrugen.40

Hierbei kommt besonders dem tätigen Personal eine große Bedeutung zu, was 
auch im Rahmen dieser Studie deutlich wird. Denn trotz der vielen Gemeinsamkei-
ten zwischen den Kommunen zeigen sie auch Unterschiede in der Umsetzung des 
NS-Herrschaftssystems vor Ort, die unter anderem am Agieren der lokalen Funk-
tionsträger festgemacht werden können und nähere Untersuchungen erfordern.41 
Somit knüpft das vorzustellende Projekt an jüngere Studien an, welche die Rolle der 
Kommunalverwaltungen im NS-Staat neu bewerten und unter veränderter Perspek-
tive betrachten.42

34 klöckler, Selbstbehauptung (2012), S. 16 f.
35 Alle Zitate siehe klöckler, Selbstbehauptung (2012), S. 385. Außerdem: klöckler, Südwestdeutsche 

Städte (2008) und klöckler, Konstanzer Stadtverwaltung (2019).
36 neiSen, Macht (2019), S. 35 f.
37 neiSen, Macht (2019), S. 36
38 klöckler, Selbstbehauptung (2012), S. 15
39 mecking / WirSching, Stadtverwaltung als Systemstabilisierung (2005), S. 16
40 Vgl. rAbe, Stadt und das Geld (2017), S. 16
41 Vgl. neiSen, Macht (2019)
42 Vgl. hierzu neiSen, Macht (2019), bes. S. 15; Außerdem klöckler, Selbstbehauptung (2012), S. 31
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Fragestellung und Methodik 

Der verwaltungsgeschichtliche Zugang ermöglicht es hierbei, auf der Grundlage 
bisheriger Forschungen die NS-Geschichte Heilbronns gewinnbringend aus einer 
neuen Perspektive näher zu beleuchten. Dadurch wird zum einen eine große Lücke 
innerhalb der Stadtgeschichtsschreibung geschlossen, zum anderen erlauben die dif-
ferenzierten Einblicke einer weiteren Fallstudie Einsichten und Vergleichsmöglich-
keiten, die zum Verständnis vom Funktionieren der lokalen NS-Herrschaft beitragen 
sowie die Einordnung in (über)-regionale Zusammenhänge ermöglichen können.

Die kommunale Behörde steht im Rahmen dieser Studie als eigenständiger Ak-
teur nationalsozialistischer Politik im Zentrum, wobei die Erforschung personeller 
Netzwerke, Funktionsweisen sowie von Handlungsspielräumen wichtige Bereiche 
darstellen. 

Wird die Funktion von Kommunen vergegenwärtigt, zeigt sich, dass die Verwaltung 
das Zusammenleben und den Alltag ihrer Bürger zu einem großen Teil organisiert und 
als direkter Ansprechpartner vielfältiger Anliegen dient. Ein weites Spektrum verschie-
dener kommunalpolitischer Aktionsfelder kann hierbei ihrem Verantwortungsbereich 
zugeordnet werden: Bildung, Wohlfahrt, Spiel- und Sportplätze, Kindergärten, Schu-
len, Bäder, Krankenhäuser, Friedhöfe, Markthallen, Theater, Büchereien, Orchester, 
Museen, Wohnungsgenossenschaften, Kreditinstitute, Transport- und Versorgungs-
netze sowie Infrastruktur und Wohnungsbau.43 Die Stadtverwaltung Heilbronns 
kann zeitweise in über 40 unterschiedlich große Abteilungen unterteilt werden, die in 
der Studie unterschiedlich starke Berücksichtigung finden können. Hieraus ergeben 
sich Tätigkeitsfelder und Handlungsbereiche, die je nach bestehender Quellenlage ver-
stärkt in den Blick gerückt werden. Hierbei stellt sich auch die Frage, wo die Kommu-
nen gegebenenfalls unabhängig von Reichs- und Landesinteressen44 eigene Akzente 
setzen konnten.

Eine im Anbetracht der Quellensituation Heilbronns sinnvolle Methode, Erkennt-
nisgewinne zur Verwaltungsarbeit zu erhalten, ist ein kollektivbiographischer Zu-
gang.45 Aufgrund des bedeutenden Verlustes von Originalquellen aus der NS-Zeit 
muss verstärkt auf Personal-, Wiedergutmachungs-. Rückerstattungs- sowie Entnazi-
fizierungsakten zurückgegriffen werden, um die Karriereverläufe und Handlungsfel-
der des Personals der Stadtverwaltung rekonstruieren zu können. So kann eine sys-
tematische Untersuchung des Verwaltungspersonals und dessen alltäglicher Arbeit 

43 Vgl. gruner, Kommunen (2011), S. 170
44 Die Ergebnisse des Forschungsprojektes zur Geschichte der Landesministerien in Baden und Würt-

temberg in der Zeit des Nationalsozialismus zeigen, dass die einzelnen Ministerien keineswegs in die 
„Bedeutungslosigkeit“ verfielen, sondern eigene Handlungsspielräume und Aufgabenfelder verblieben, 
die unterschiedlich genutzt wurden. Vgl. pytA / WolFrum / engehAuSen, Geschichte der Landesminis-
terien (2017).

45 Zum Vorteil des kollektivbiographischen Ansatzes, siehe StAnciu, „Alte Kämpfer“ (2018), S. 10 ff.
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stattfinden und die personelle Zusammensetzung der Verwaltung erfasst werden.46 
Um personelle Hintergründe, soziale und organisatorische Strukturen sowie Motive 
erkennen zu können, werden hierbei auch bislang wenig beachtete „einfache“ Beamte 
und Angestellte Berücksichtigung finden.47 Dies trägt auch der Tatsache Rechnung, 
dass neuere Forschungen die Wichtigkeit persönlicher Beziehungen sowie Netzwerk-
bildungen im Rahmen lokaler NS-Herrschaft betonen.48 

Um diese personellen sowie strukturellen Veränderungen und Kontinuitäten prä-
ziser beurteilen zu können, ist es für eine umfassende Darstellung zudem wichtig, 
den Blick auf die Behörde über die Zeit des Nationalsozialismus hinaus zu richten. 
Darum wird in der Studie sowohl die Zeit vor der Machtübernahme als auch nach 
Kriegsende miteinbezogen werden.49

Im Kontext des skizzierten Forschungsdiskurses stellen sich einige erkenntnislei-
tende Fragen in Bezug auf die Heilbronner Stadtverwaltung: Trifft Gottos

Konzept der „administrativen Normalität“, im Sinne eines „Wandlungs- und Ra-
dikalisierungsprozess von Verwaltungshandeln“50, auch in Heilbronn zu? Wie war 
das Verhältnis von Verwaltung und Partei? Welchen Einfluss hatten einzelne Grup-
pen beziehungsweise Personengruppen auf politische Entscheidungsprozesse und 
alltägliches Verwaltungshandeln?51 Kam es zu Verhaltensänderungen des Personals, 
wurden „‚von Oben‘ vorgegebene Maßnahmen“52 abgefedert oder verschärft? Sind 

46 Vgl. tüFFerS, Politik (2005), S. 51; sowie die Methodik klöcklerS, Selbstbehauptung (2012). Vgl. 
StAnciu, „Alte Kämpfer“ (2018), S.10 ff.

47 tüFFler beispielsweise konstatiert für den Frankfurter Magistrat eine komplexe Zusammenarbeit aller 
Gruppen der Stadtverwaltung, die sie durch unterschiedlichste Motive bestimmt sah: „Persönliche 
Streitigkeiten, Kompetenzkonflikte, Bildung von Bündnissen zum Zwecke des Machterhalts, Sach-
zwänge oder auch ideologisch bedingte Entscheidungen spielten immer eine Rolle“, tüFFerS, Politik 
(2005), S. 75.

48 klöcklerS, Selbstbehauptung (2012), S. 23. Vor allem im Verwaltungshandeln der Behörden scheinen 
personelle Netzwerke, Seilschaften und Kommunikationsformen eine große Rolle gespielt zu haben, da 
Entscheidungen häufig auf informelle Weise, durch Improvisation umgesetzt wurden und sie dadurch 
ein dynamisches Regieren, gerade in Kriegszeiten, ermöglichten. Diese personalen Verflechtungen 
spielen auch in regionaler Betrachtung eine wichtige Rolle. Vgl. reichArdt / Seibel, Radikalität (2011), 
S. 16 f. Vgl. hierzu auch gruner, Kommunen (2011). 

49 Vgl. hierzu auch Anregungen bei neiSen, Macht (2019), S. 31 f. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der Teil 
des Tätigkeitsbereichs der Kommunalverwaltung darstellt, besteht in der „kulturellen Inszenierung der 
NS-Herrschaft“, mit dem Ziel der Schaffung einer „Volksgemeinschaft“, Schmiechen-AckermAnn / 
tullner, Stadtgeschichte (2005), S. 32. Integrative sowie ausgrenzende Maßnahmen seitens der Ver-
waltung zu eruieren, wird deshalb eine weitere Aufgabe der Studie darstellen. Vgl. auch neiSen, Macht 
(2019), S. 28 f.

50 klöckler, Selbstbehauptung (2012), S. 22
51 tüFFerS, Politik (2005), S. 52
52 klöckler, Selbstbehauptung (2012), S. 22
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wirkungsmächtige Initiativen „von unten“ auszumachen, wie Gruner sie beispiels-
weise für den Bereich der Verfolgungspolitik erkannt hat?53

Auch wenn diese Fragen in diesem Rahmen noch unbeantwortet bleiben müssen, 
kann folgend ein quellenbasierter Einblick in die Gemengelage der Heilbronner Ver-
waltungsakteure gegeben werden. 

„Heilbronner Verhältnisse“

Der bisherige Forschungsstand zeigt für die Heilbronner Stadtverwaltung, dass auch 
hier nach der Machtübernahme 1933 ein umfassender Personaltausch, insbesondere 
auf der Ebene der Amtsleiter, unterblieb. Jedoch leistete der überwiegende Teil der 
Amtsleiter Gültigs Aufforderung Folge, der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen 
beizutreten: Die meisten Beamten wurden als sogenannte „Märzgefallene“ im Jahr 
1933 in die Partei aufgenommen, einige in den späteren Jahren nach dem Aufnah-
mestopp. Diejenigen, die Gültigs Appell nicht nachgekommen waren, hatten mit 
Nachteilen zu rechnen, wurden jedoch nach bisherigem Kenntnisstand nicht entlas-
sen.54 Daneben wurde auch versucht, „Alte Kämpfer“, also Personen, die bereits vor 
der Machtübernahme der NSDAP beigetreten waren, in entsprechende Positionen zu 
bringen, was jedoch nur teilweise gelang.55 

Wie Oberbürgermeister Gültig selbst seine Rolle im Heilbronner Machtgefüge 
darzustellen versuchte, geht aus den Akten hervor. In seinem Spruchkammerverfah-
ren inszenierte er sich als „Gegengewicht zu Drauz“, der einen „Notstand“ beseitigt 
habe und „für Ruhe und Ordnung“ habe sorgen sollen.56 In seiner Amtsführung 
habe er sich „stets gemässigt und korrekt gezeigt“, immer wieder Übergriffe des 
Kreisleiters Drauz verhindert und damit größeres Übel verhütet.57 Eine der Zeu-
genaussagen zu Gültig stammten von Staatssekretär Karl Waldmann, der Gültig be-
stätigt, dass dieser als „Gegengewicht“ fungiert habe: In Städten wie in Heilbronn 
mit einer „zahlreichen Beamtenschaft“ habe man „keinen so großen Wert auf einen 
Fachmann“58 gelegt, was betont, dass Gültigs NS-Engagement und Standing in der 
Partei die bedeutendere Rolle bei der Personenauswahl gespielt haben muss. Vor al-
lem vor dem Hintergrund, dass 1933 für Heilbronn Schwierigkeiten in der Durch-
setzung der NS-Herrschaft erwartet wurden.59

53 Vgl. hierzu auch reichArdt / Seibel, Radikalität (2011), S. 11
54 Vgl. auch SchlöSSer, NSDAP (2003), S. 293
55 Vgl. SchlöSSer, NSDAP (2003), S. 295 f.
56 StadtA Heilbronn, B025-341, Bl. 91, StA Ludwigsburg, EL 905/2 II, Bü 84 
57 StadtA Heilbronn, B025-341 
58 StadtA Heilbronn, B025-341 
59 Die Bedeutung des personellen Faktors bei der Machtübernahme in Kommunen wird bei neiSen, 

Macht (2019) u. a. S. 16 betont. 
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Doch auch Gültig selbst konnte seine enge Verbindung zum Nationalsozialismus 
nicht verleugnen. So bat er in seinem Schreiben an die Spruchkammer Heilbronn 
vom 13. Oktober 1946 um mildernde Umstände seinen ehemaligen MitarbeiterIn-
nen gegenüber60: 

Zu Verhandlungen gegen Angehörige der Stadtverwaltung Heilbronn […] gebe ich als 
Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn in den Jahren 1933 - 1945 Ihnen nachstehen-
de eidesstattliche Erklärung ab: Nach Uebernahme der Führung der Stadtverwaltung 
und der Städt. Betriebe hielt ich es für meine Pflicht bei Betriebsappellen und Amts-
vorstandsbesprechungen immer wieder zu fordern, dass die Gefolgschaftsmitglieder 
(Beamte, Angestellte und Arbeiter) neben ihrer Berufsarbeit freiwillig und ehrenamt-
lich in der Partei oder einer ihrer Gliederungen oder einer der angeschlossenen Organi-
sationen mitarbeiten. Viele Beamte […] sind bestimmt nur durch diesen moralischen 
Druck der N.S.D.A.P. […] beigetreten.61 

Auch wenn hier „nur“ von „moralische[m] Druck“ zur „freiwillig[en]“ Mitarbeit die 
Rede ist, wird dieses „Eingeständnis“ Teil einer willkommenen Entlastungsstrategie 
in den Spruchkammerverfahren der VerwaltungsmitarbeiterInnen: Die erwähnte 
Druckausübung findet sich wiederholt in unterschiedlicher Ausprägung in der Akten-
lage wieder.62 Neben Vorwürfen gegenüber Gültig sind hierbei freilich ebenfalls häu-
fig Vorwürfe gegenüber dem als „berüchtigt“ geltenden Kreisleiter Richard Drauz zu 
finden, der als Kriegsverbrecher am 4. Dezember 1946 in Landsberg am Lech erhängt 
worden war.63 Auch wenn dieser Ruf als durchaus berechtigt gelten kann, bestand so 
doch die relativ einfache Möglichkeit, jegliche Verantwortlichkeit von sich zu weisen. 
Vor allem im Wissen, dass ein großer Teil des Aktenbestands zerstört worden war. 

Dieses Beispiel deutet bereits das Spannungsverhältnis an, in dem eine sorgfältige 
Interpretation von Einzelbefunden stattfinden muss. In den Spruchkammerakten 
lassen sich wichtige Hinweise zu persönlichen Daten, Kontakten, Parteitätigkeiten, 
Beförderungen, Beurteilungen, Vermögensverhältnisse und Tätigkeiten finden, die 
als Basis für weitergehende Recherchen genutzt werden können. Diese Informati-
onen sind jedoch teils nicht unproblematisch, so sind sie aus der Retroperspektive, 
oft in rechtfertigender Absicht entstanden, in der sich der oder die Betreffende als 
möglichst unpolitisch oder gar widerständisch inszeniert. Erwähnte wiederkehrende 
Entlastungsstrategien versuchen, die eigene Tätigkeit als vorgeblich unpolitisch zu 
identifizieren und Beförderungen als ausschließlich auf fachliche Qualifikationen zu-
rückzuführen.64 Die Akten versammeln hierbei nicht nur Entlastungszeugnisse von 
KollegInnen, NachbarInnen und Bekannten, sondern können auch Denunziations-

60 Vgl. StadtA Heilbronn, B025-341, Abschrift vom 27.11.1946
61 StadtA Heilbronn, B025-341, Abschrift vom 27.11.1946
62 StadtA Heilbronn, B025-341, Schreiben vom 18.12.1935: „An alle städt. Beamten, Angestellten und 

Arbeiter“ Vgl. auch SchlöSSer, NSDAP (2003), S. 291.
63 Vgl. StadtA Heilbronn, E002-211, „Schlußbericht der Spruchkammer Heilbronn“ vom 1.10.1948 
64 Vgl. hAmmerStein, Akten geben Auskunft
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vorwürfe oder Aussagen potentieller Opfer enthalten. Netzwerke, die bereits in der 
NS-Zeit bestanden, werden hier oftmals fortgeführt und Entlastungen gegenseitig 
bestätigt. 

Die erwähnten Entlastungsstrategien und „Persilscheine“ taten in vielen Fällen 
ihre Wirkung, was sich auch am Abschlussbericht der Heilbronner Spruchkammer65 
zeigen lässt, die zwischen 24. Juni 1946 bis 30. September 1948 64.237 Meldebögen 
bearbeitet hat. Es galten 49.320 Personen als „Nicht betroffen“ und infolge verschie-
dener Verfahrenseinstellungen kam es in nur 6.286 Fällen zur Klageerhebung.66 
Der öffentliche Kläger stufte gemäß Antrag 2.118 Personen als „Mitläufer“ ein, die 
Kammer nahm infolge der Spruchkammerverfahren neben 2.414 Verfahrenseinstel-
lungen insgesamt laut Bericht bei 3.716 Menschen Einstufungen vor, davon in 3.267 
Fällen als „Mitläufer“. Teils kam es in späteren Berufungsverfahrungen zu Abmilde-
rungen der Sprüche und auch „Spätheimkehrer“ oder Vermisste fielen häufig durch 
das Erfassungsraster der Spruchkammer.67 

Einblick in Wirkungsmechanismen und Aussagemöglichkeiten solcher Quel-
len kann hierbei das Spruchkammerverfahren von Stadtobersekretär Adolf Schäff-
ler68 bieten, das aufgrund der Weihnachtsamnestie (Amnestieverordnung vom 
05.02.1947) im Oktober 1947 endgültig eingestellt worden war. Die Begründung 
des Spruchs zeigt hierbei, dass selbst die städtische Spruchkammer (Vorsitzender 
Dr. Hermann Lindner) von besonderen Umständen für die Stadt Heilbronn aus-
ging. So heißt es in der Begründung: „Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass 
die Beamten der Stadt Heilbronn während des Naziregimes durch den damaligen 
OB. Gültig und Kreisleiter Drauz in die Partei gezwungen wurden und [auch dazu,] 
irgend eine Tätigkeit in deren Gliederungen auszuüben.“ So habe „selbst Minister 
Kamm einmal betont[e]“, so die Kammer weiter, dass „die Heilbronner Verhältnisse 
besonders berücksichtigt werden […]“69 müssten. Insgesamt zeigt sie sich „überzeugt 

65 StadtA Heilbronn, E002-211, „Schlußbericht der Spruchkammer Heilbronn“ vom 01.10.1948
66 Vgl. auch Schrenk, Heilbronn nach dem Krieg (2008), S. 170; StadtA Heilbronn, E0002–211 Schluß-

bericht Spruckkammer Heilbronn 01.10.1948
67 Vgl. Schrenk, Heilbronn nach dem Krieg (2008)
68 Schäffler trat am 01.05.1933 in die NSDAP ein, war 1935 sowie 1937 für jeweils ein Jahr Blockleiter 

und 1938 bis 1943 Schreiber der NSDAP-Ortsgruppe, von Juli bis Dezember 1934 sei er „aus sport-
lichen Gründen“ SA-Mitglied gewesen, ab 1936 gibt er eine „Zwangsmitgliedschaft“ beim RDB an. 
Seine Blockleitertätigkeit habe er in „völlig unpolitischer Weise ausgeübt“ vgl. StadtA Heilbronn,  
B025-719.

69 StadtA Heilbronn, B025-719, Bl. 28, S. 3. Vgl. auch StA Ludwigsburg, EL 902/11, Bü 30, Bl. 38: Auch 
Bernhard Ades Rechtsanwalt Dr. Ernst Nietzer verweist, um mildernde Umstände für Heilbronn zu 
betonen, auf Aussagen Gottlob Kamms: „[…] Ausführungen des Herrn Staatssekretärs Kamm in sei-
ner Rede vor der vorläufigen Volksvertretung über die Durchführung der Spruchkammerverfahren, in 
welcher er gerade auf das Beispiel von Heilbronn als besonders zu behandelnden Fall hinwies, weil es 
in Württemberg bekannt war, dass sich Kreisleiter Drauz durch seine besondere Brutalität auszeich-
nete und dass er ohne jede Rücksichtnahme insbesondere diejenigen Beamten zur Strecke brachte, die 
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von den glaubwürdigen Aussagen des Betroffenen und der der Zeugen und hat als 
erwiesen angenommen, dass der Betroffene, obwohl Pg seit 1933, in seiner Gesamt-
haltung ausgesprochen gegnerisch zum NS eingestellt war.“70 Am 4. Oktober 1945 
wurde Schäffler zwar aus politischen Gründen von der amerikanischen Militärre-
gierung entlassen, am Tag darauf allerdings zunächst wieder im privatrechtlichen 
Vertragsverhältnis und ab 1948 als Stadtoberinspektor (Beamter auf Widerruf) bei 
der Stadt beschäftigt, bis er 1950 zum Stadtamtmann ernannt wurde und fünf Jahre 
später in den Ruhestand trat.71 

Einer seiner Fürsprecher war der frühere Stadtkämmerer Georg Maier, als dessen 
Stellvertreter Schäffler zeitweise im städtischen Rechnungsprüfungsamt eingesetzt 
war. Maier bezeugte ihm in einer eidesstattlichen Erklärung, dass er selbst als frü-
herer Leiter des städtischen Rechnungsprüfungsamtes alles darangesetzt habe, „um 
der eingerissenen Unsitte entgegenzutreten, dass alte Kämpfer bevorzugt und auf 
Grund billigerer Offerten Aufträge bekamen, Durch [sic!] Verrechnung von Nach-
lieferungen Vorteile herausschlugen. Bei diesen Bestrebungen hat ihn der Betroffene 
besonders tatkräftig unterstützt.“72

Neben der Verdeutlichung, wie der „Druckaufbau von oben“ durch die Spruch-
kammer bewertet wurde, dient dieser Fall exemplarisch unter anderem zur Veran-
schaulichung zweier interessanter Komponenten, die bei der Beschäftigung mit den 
Spruchkammerakten häufig zutage treten: Es wird zum einen deutlich, dass auch die 
Verwaltungstätigkeit im Rechnungsprüfungsamt durchaus politische Komponenten 
beinhalten konnte, indem beispielsweise „Alte Kämpfer“ bevorzugt behandelt wer-
den konnten – wie es auch in anderen Studien hervorgehoben wird.73 

Zum anderen entlastet sich Maier, der 1938 bis 1941 als Amtsleiter im städtischen 
Rechnungsprüfungsamt tätig war, in seiner Zeugenaussage direkt selbst. Zeugen-
aussagen wie diese müssen einerseits aktenübergreifend interpretiert und genutzt 
werden, zeigen aber auch, wie fruchtbar Netzwerkanalysen sein können, die häufig 
bis in die Nachkriegszeit bestehende Verbindungen zeigen und Rückschlüsse bezie-
hungsweise Hinweise auf Verhältnisse in der Zeit des Nationalsozialismus zulassen. 

Ein weiteres Beispiel, das ebenfalls die vielgestaltige Bedeutung von „informellem 
Verwaltungshandeln“ und Aushandlungsprozessen zeigt, welche Kompromisse, „Ko-

sich dem Nationalsozialismus gegenüber irgendwie ablehnend verhielten. Herr Staatssekretär Kamm 
hat daher in dieser Rede klar ausgesprochen, dass gerade in Heilbronn ein ganz anderer, d.h. milderer 
Masstab [sic!] anzilegen [sic!] ist bei der Beurteilung, ob jemand als Aktivist oder ob er nicht vielmehr 
auf Grund der Methoden des Kreisleiters Drauz nur als Mitläufer zu betrachten ist.“

70 StadtA Heilbronn, B025-719, Bl. 28, S. 3
71 StadtA Heilbronn, B025-719
72 StadtA Heilbronn, B025-719
73 Noakes betont in seinem Beitrag die Möglichkeiten der Machtausübung, hierzu zählen nicht nur  

Stellenbesetzungen, sondern auch die Vergabe von Aufträgen, Genehmigen sowie Verfügungsrechten. 
Vgl. noAkeS, Nationalsozialismus (1996), S. 239 
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operationen und das Ausschöpfen von Ermessensspielräumen“74 beinhalten, stellt 
der folgende Karriereverlauf dar. 

Einer derjenigen, die laut Personalakte am 1. Mai 1937 in die NSDAP eingetreten 
waren, war Bernhard Ade, der ab 1924 als Oberingenieur bei den damaligen städti-
schen Gas- und Wasserwerken in Heilbronn tätig war.75 Nach der Machtübernahme 
wurde er 1934 auf Grundlage des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamten-
tums §4 zurückgestuft, von einer Entlassung würde zunächst abgesehen.76 Im Jahr 
1933 habe er sich aus Sorge um seine Stelle bei der SA-Reserve angemeldet, von der er 
zunächst abgelehnt, später dann aufgenommen wurde77. Aus seiner Spruchkammer-
akte geht hervor, dass ihm unterstellt worden war, der SPD nahe gestanden zu haben.78 
In den Jahren 1937/38 wurde er zunächst mit der kommissarischen Stellvertretung 
des zunächst erkrankten und 1938 verstorbenen Direktors Georg Mühlberger be-
traut, bis 1943 die Ernennung zum städtischen Werkdirektor der Stadtwerke erfolg-
te.79 Laut seiner Spruchkammerakte sei seine Bewerbung fünf Jahre unbeantwortet 
geblieben, bis man sich gegen Widerstand des Kreisleiters Drauz habe durchsetzen 
können.80 Gültig zufolge sei die Entscheidung lediglich wegen des Kriegs herausge-
zögert worden, er sei fachlich qualifiziert gewesen.81

Neben den interessanten Verhältnissen um die zunächst ausbleibende Beförde-
rung Ades werden in seiner Spruchkammerakte ihn betreffende Diskussionen laut, 
die Hinweise auf Verhältnisse im Gaswerk liefern können. So wirft man Ade vor, er 
habe im Betrieb eine Werbeaktion für die Zeitschrift „Der S.A. Mann“ durchgeführt 
und sei rücksichtslos gegen dortige Arbeiter vorgegangen, indem er sie beispielsweise 
mit Konzentrationslager bedroht habe.82 Einige Arbeiter werfen ihm Drohungen 
vor, andere hingegen bestätigen eine ordnungsgemäße Behandlung und halten ihm 
zugute, dass Gültig die Werbeaktion verlangt und Druck ausgeübt habe. Dieser sei 
zusätzlich dadurch gestiegen, da sich im Gaswerk ein Kreis „Alter Kämpfer“ gebildet 
habe.83 Zudem sei der Betrieb als „rotes Gaswerk“ verschrien gewesen, wobei Ade 
sich stets für die Belegschaft eingesetzt habe, sich für den Verbleib ehemaliger SPDler 
eingesetzt und französischen Kriegsgefangenen ein zusätzliches Werksmittagessen 

74 gotto, Machtergreifung (2008), S. 184
75 StadtA Heilbronn, B025-945
76 StadtA Heilbronn, B025-945, Bl. 4
77 StA Ludwigsburg, EL 902/11 Bü 30, Bl. 22
78 Vgl. StadtA Heilbronn, B025-945 und StA Ludwigsburg, EL 902/11, Bü 30
79 Vgl. StadtA Heilbronn, B025-945 und StA Ludwigsburg, EL 902/11, Bü 30
80 StadtA Heilbronn, B025-945, Bl. 35. Siehe außerdem zur Verteidigungsstrategie seines Anwaltes 

Dr. Ernst Nietzer in FN 69.
81 StadtA Heilbronn, B025-945, Bl. 25
82 StA Ludwigsburg, EL 902/11, Bü 30, u. a. Bl. 48
83 Vgl. StadtA Heilbronn, B025-945 und StA Ludwigsburg EL 902/11, Bü 30
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verschafft habe. Seine Beförderung sei allein auf Grundlage seiner fachlichen Qua-
lifizierung erfolgt.84

Die Spruchkammer kommt auf der Grundlage sich widersprechenden Beweis-
materials und „persönlichen Eindrücken“ zum Schluss, dass Ade lediglich nominell 
Parteigenosse gewesen sei, dessen Verhalten unter der Druckausübung Gültigs er-
folgte, um im Sinne des Betriebs ein besseres Einvernehmen mit dem Oberbürger-
meister zu forcieren. Sie stufen ihn daher als „Mitläufer“ ein.85 Hier zeigt sich er-
neut die schwierige Beurteilung von Spruchkammerakten, die oftmals zu prüfende 
Hinweise auf Netzwerke, Handlungsbereiche und Verhaltensweisen liefern. Jedoch 
sind diese Informationen unter großer Sorgfalt zur Interpretation hinzuzuziehen, da 
sich in ihnen häufig persönliche Streitigkeiten86 und Verleumdungen wiederfinden 
können. Der Fall zeigt trotz seiner Fragilität, wie ambivalent die Beurteilung von 
Verhaltensweisen ausfallen können: Denn auch wenn Ade 1946 der Ansicht war, dass 
„Gas- und Wasserwerke kommunale Versorgungsbetriebe [seien], die keinen Raum 
für Geschäftspolitik bieten“87 - Es bestanden durchaus Handlungsspielräume an 
der Mitwirkung und Umsetzung des Herrschaftssystems im Kleinen, die auch unter 
„Druck von oben“ sowohl schützend oder verschärfend ausfallen konnten. Die ge-
wählten Fallbeispiele sind hierbei freilich lediglich als kleiner Teil des Ganzen zu se-
hen, der darauf hinweist, dass weitergehende Analysen einer personalen Netzwerkge-
schichte im Einzelnen zeigen können, ob Heilbronn wie gefordert zu einer „braunen 
Hochburg“ geworden war. Es ist daher am Handeln der Akteure die „Transforma-
tion der Stadtverwaltung“ zu untersuchen, der Wandel von „einem demokratischen 
Selbstverwaltungsorgan zu einem eigenständigen Apparat des NS-Regimes“.88 

Quellen

StadtA Heilbronn, A028-40 Rechnungsbeilagen Stadtpflege, Haushaltsplan der Stadtverwaltung
StadtA Heilbronn, B025-341 Personalakte Heinrich Gültig
StadtA Heilbronn, B025-719 Personalakte Adolf Schäffler
StadtA Heilbronn, B025-945 Personalakte Bernhard Ade
StadtA Heilbronn, E002-211 Einblatt-Mehrblattdrucke, Schlussbericht der Spruchkammer 

Heilbronn vom geschäftsführenden Vorsitzenden Dr. Walter Nohr

84 StA Ludwigsburg EL 902/11, Bü 30
85 Hier wurden außerdem erneut die „Heilbronner Verhältnisse“ betont, vgl. Zitat in FN 69.
86 Moniert wurde in Zeugenaussagen beispielsweise sein Umgangston mit den Arbeitern im Jahr 1944, 

vgl. StA Ludwigsburg EL 902/11, Bü 30, Bl. 45: „Ihr müßt arbeiten u. wenn ihr nur noch Häcksel zu 
essen bekommt, wie die Gäule“.

87 StA Ludwigsburg El 902/11, Bü 30, Bl. 4.
88 gotto, Machtergreifung (2008), S. 184 f.
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StA Ludwigsburg, EL 902/11 Bü 30 Spruchkammerakte Bernhard Ade
StA Ludwigsburg, EL 905/2 II Bü 84 Spruchkammerakte Heinrich Gültig
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